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Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Gerd Mannes AfD
vom 01.04.2026

Vereinsrechtliche Fragestellungen sowie Gemeinniitzigkeit und politische Be-
tatigung

Die Staatsregierung wird gefragt:

1. Vereinsrechtliche Zulassigkeit politischer Kriterien bei Mitgliedschaften 3

1.a) Inwieweitist es nach Auffassung der Staatsregierung vereinsrechtlich
zulassig, die Aufnahme von Mitgliedern von deren politischer Be-
tatigung oder Parteizugehorigkeit abhangig zu machen? 3

1.b) Inwieweit gilt dies gleichermalen fir den Verbleib bestehender Mit-
glieder in einem Verein? 3

1.c) Welche rechtlichen Grenzen ergeben sich hierbei insbesondere aus
dem Grundsatz der Vereinigungsfreiheit? 3

2. Gleichbehandlung und sachliche Rechtfertigung in Vereinen 3

2.a) Welche Anforderungen bestehen aus Sicht der Staatsregierung hin-
sichtlich der Gleichbehandlung bei Aufnahmeentscheidungen? -3

2.b) Welche Malstébe gelten fir die sachliche Rechtfertigung von Aus-
schlussentscheidungen? 3

2.c) Inwieweit unterscheiden sich diese Anforderungen je nach Art und
Zweck des Vereins? 3

3. Satzungsrechtliche Anforderungen 3

3.a) Inwieweit missen Regelungen zur Aufnahme oder zum Ausschluss
von Mitgliedern in der Vereinssatzung verankert sein, um rechtlich
wirksam zu sein? 3

3.b) Welche Mindestanforderungen bestehen an die Bestimmtheit solcher
Satzungsregelungen? 3

3.c) Welche Folgen ergeben sich, wenn entsprechende Regelungen fehlen
oder unklar formuliert sind? 3
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4.a)

4.b)

4.c)

5.a)

5.b)

6.c)

6.b)

7.a)

7.0)

7.c)

Inwieweit ist es mit gemeinnutzigkeitsrechtlichen Vorgaben vereinbar,
wenn Organisationen Leitlinien zum Umgang mit politischen Parteien
entwickeln?

Inwieweit durfen solche Leitlinien auch konkrete Handlungsvorgaben
im Umgang mit politischen Akteuren enthalten?

Welche rechtlichen Unterschiede bestehen zwischen blofsen Empfeh-
lungen und verbindlichen Vorgaben?

Grenzen politischen Engagements gemeinnitziger Organisationen

Welche Grenzen bestehen fir politisches Engagement gemeinnditziger
Organisationen im Hinblick auf parteipolitische Neutralitat?

Inwieweit ist eine punktuelle politische Positionierung zu Sachthemen
zulassig?

Welche Kriterien werden zur Abgrenzung zwischen zulassiger politi-
scher Bildung und unzulassiger Parteiergreifung herangezogen?

Auswirkungen auf Gemeinnitzigkeit und Férderung

Welche Auswirkungen kann eine Uberschreitung der zuldssigen politi-
schen Betatigung auf die Anerkennung der Gemeinnitzigkeit haben?

Welche Behorden sind fiir entsprechende Priifungen und Entscheidungen
zustandig?

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus fir den Erhalt oder die
Ruckforderung offentlicher Fordermittel?

Prifung geforderter Organisationen

In welchem Umfang wird geprift, ob geférderte Organisationen poli-
tische Aktivitaten entfalten, die tber ihre satzungsmafRigen Zwecke
hinausgehen?

Nach welchen Kriterien und in welchen Zeitabstanden erfolgen solche
Prufungen?

Welche MaRnahmen werden ergriffen, wenn entsprechende Uber-
schreitungen festgestellt werden?

Hinweise des Landtagsamts
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Antwort

des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat im Einvernehmen mit
dem Staatsministerium der Justiz
vom 05.05.2026

1.a)

1.b)

1.c)

2.a)

2.b)

2.c)

3.a)

3.b)

3.c)

Vereinsrechtliche Zulassigkeit politischer Kriterien bei Mitglied-
schaften

Inwieweit ist es nach Auffassung der Staatsregierung vereinsrecht-
lich zuldssig, die Aufnahme von Mitgliedern von deren politischer
Betatigung oder Parteizugehorigkeit abhédngig zu machen?

Inwieweit gilt dies gleichermaRen fiir den Verbleib bestehender Mit-
glieder in einem Verein?

Welche rechtlichen Grenzen ergeben sich hierbei insbesondere aus
dem Grundsatz der Vereinigungsfreiheit?

Gleichbehandlung und sachliche Rechtfertigung in Vereinen

Welche Anforderungen bestehen aus Sicht der Staatsregierung hin-
sichtlich der Gleichbehandlung bei Aufnahmeentscheidungen?

Welche MaBstabe gelten fiir die sachliche Rechtfertigung von Aus-
schlussentscheidungen?

Inwieweit unterscheiden sich diese Anforderungen je nach Art und
Zweck des Vereins?

Satzungsrechtliche Anforderungen

Inwieweit miissen Regelungen zur Aufnahme oder zum Ausschluss
von Mitgliedern in der Vereinssatzung verankert sein, um rechtlich
wirksam zu sein?

Welche Mindestanforderungen bestehen an die Bestimmtheit solcher
Satzungsregelungen?

Welche Folgen ergeben sich, wenn entsprechende Regelungen fehlen
oder unklar formuliert sind?

Wegen des Sachzusammenhangs werden die Fragen 1a bis 3¢ gemeinsam wie folgt
beantwortet.
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Nach §71 Abs. 1 Satz 2 Geschéaftsordnung des Bayerischen Landtags (BayLTGeschO)
mussen sich Schriftliche Anfragen auf Angelegenheiten, fiir die die Staatsregierung
unmittelbar oder mittelbar verantwortlich ist, beschréanken und knapp und sachlich ge-
halten sein. Vor diesem Hintergrund ist die Staatsregierung im Rahmen einer Schrift-
lichen Anfrage nicht verpflichtet, abstrakte Rechtsgutachten zu erstatten. Eine Ver-
pflichtung der Staatsregierung zur Beantwortung parlamentarischer Fragen besteht
grundsatzlich nur dann, wenn durch die begehrte Auskunft ein Informationsvorsprung
der Staatsregierung gegeniiber dem Landtag ausgeglichen werden soll, damit der
Landtag und seine Abgeordneten in die Lage versetzt werden, Uber die zur Erfiillung
ihrer Aufgaben notwendigen Sachinformationen zu verfiigen. Das parlamentarische
Frage- und Informationsrecht kann daher zwar als Grundlage nachfolgender Be-
wertungen und darauf aufbauender politischer Auseinandersetzungen fungieren. Es
dient aber nicht dazu, eine in Landtagsdrucksachen zu veréffentlichende juristische
Debatte zwischen Parlament und Staatsregierung zu erzwingen. Eine Erdrterung
abstrakter Rechtsfragen ist rechtlich nicht geboten und mit Blick auf den aufgezeigten
Diskussionsstand in Rechtsprechung und Literatur auch nicht erforderlich.

Es wird daher lediglich allgemein darauf hingewiesen, dass die Aufnahme und der
Ausschluss von Vereinsmitgliedern gesetzlich nicht konkret geregelt sind. Allerdings
schreibt §58 Nr. 1 Blrgerliches Gesetzbuch (BGB) ausdricklich vor, dass Vereins-
satzungen Bestimmungen Uber den Eintritt und Austritt von Vereinsmitgliedern enthalten
sollen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Regelungen und damit des Aufnahme- und
Ausschlussverfahrens, der Aufnahmekriterien und der Ausschlussgriinde bleibt den
Vereinen im Rahmen der Vereinsautonomie vorbehalten.

Ob die in einer Vereinssatzung festgesetzten Regelungen zulassig sind oder ob ein
Verein auch ohne derartige Satzungsbestimmungen die Begrindung eines Mitglied-
schaftsverhaltnisses ablehnen bzw. ein Vereinsmitglied ausschliefen kann, entscheiden
im Streitfall die zustandigen Gerichte.

4, Gemeinniitzigkeit und organisationsinterne politische Leitlinien

4.a) Inwieweit ist es mit gemeinniitzigkeitsrechtlichen Vorgaben verein-
bar, wenn Organisationen Leitlinien zum Umgang mit politischen
Parteien entwickeln?

4.b) Inwieweit diirfen solche Leitlinien auch konkrete Handlungsvorgaben
im Umgang mit politischen Akteuren enthalten?

4.c) Welche rechtlichen Unterschiede bestehen zwischen bloRen Emp-
fehlungen und verbindlichen Vorgaben?

5. Grenzen politischen Engagements gemeinniitziger Organisationen

5.a) Welche Grenzen bestehen fiir politisches Engagement gemeinniitziger
Organisationen im Hinblick auf parteipolitische Neutralitat?

5.b) Inwieweit ist eine punktuelle politische Positionierung zu Sachthemen
zulassig?
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5.c) Welche Kriterien werden zur Abgrenzung zwischen zulédssiger poli-
tischer Bildung und unzulassiger Parteiergreifung herangezogen?

6. Auswirkungen auf Gemeinniitzigkeit und Forderung

6.a) Welche Auswirkungen kann eine Uberschreitung der zuldssigen
politischen Betdtigung auf die Anerkennung der Gemeinniitzigkeit
haben?

6.c) Welche Behorden sind fiir entsprechende Priifungen und Ent-
scheidungen zustandig?

Wegen des Sachzusammenhangs werden die Fragen 4 a bis 6a und 6 ¢ gemeinsam
wie folgt beantwortet.

Die Handhabung zum Umgang mit der ,politischen Betatigung“ gemeinnttziger Orga-
nisationen ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen des Gemeinnitzigkeitsrechts
in der Abgabenordnung (AO) und des bundeseinheitlichen Anwendungserlasses zur
Abgabenordnung (AEAO).

Nach §52 Abs. 1 AO verfolgt eine Kérperschaft gemeinnitzige Zwecke, wenn ihre Tatig-
keit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem
Gebiet selbstlos zu fordern. In §52 Abs. 2 AO findet sich ein abschlieRender Katalog
gemeinnutziger Forderzwecke. Politische Zwecke (Beeinflussung der politischen Mei-
nungs- und Willensbildung, Gestaltung der 6ffentlichen Meinung oder Férderung poli-
tischer Parteien) zahlen nicht zu den gemeinniitzigen Zwecken im Sinne des §52 AO.

Es ist einer steuerbeglinstigten Koérperschaft nach dem bundesweit geltenden An-
wendungserlass zur Abgabenordnung (AEAOQ, Nr. 16 zu § 52 AO) gleichwohl gestattet,
auf die politische Meinungs- und Willensbildung und die Gestaltung der 6ffentlichen
Meinung Einfluss zu nehmen, wenn dies der Verfolgung ihrer steuerbeglinstigten Zwe-
cke dient und parteipolitisch neutral bleibt. In Anwendung des VerhaltnismaRigkeits-
prinzips ist es dariiber hinaus nach dem Anwendungserlass zur Abgabenordnung nicht
zu beanstanden, wenn eine steuerbegtinstigte Kérperschaft auerhalb ihrer Satzungs-
zwecke vereinzelt zu tagespolitischen Themen Stellung nimmt (z. B. ein Aufruf eines
Sportvereins fir Klimaschutz oder gegen Rassismus).

Die Priifung, ob die Voraussetzungen fiir den Gemeinnutzigkeitsstatus und somit
auch die politische Neutralitat einer Kérperschaft vorliegen, erfolgt durch das ortlich
zustandige Finanzamt. Die GesetzmaRigkeit der Satzung und die RechtmaRigkeit
der tatsachlichen Geschaftsfiihrung werden dabei in der Regel alle drei Jahre turnus-
mafig Uberprift. Wenn dem Finanzamt Anhaltspunkte dafiir bekannt werden, dass
Satzungsbestimmungen oder die tatsachliche Geschaftsflihrung einer bisher steuer-
beglnstigten Kérperschaft nicht den Vorgaben der §§51ff AO entsprechen, kann
es auch aullerhalb der turnusmagigen Prifung geeignete Mallnahmen ergreifen.
Prifungsgrundlage sind die einzureichenden Steuererklarungen sowie die diesen
beizufiigenden Unterlagen und Nachweise. Uber die Priifung nach Aktenlage hinaus
kommen z.B. auch Recherchen im Internet oder in sonstigen 6ffentlich zuganglichen
Quellen sowie Ruckfragen bei den betroffenen Einrichtungen in Betracht. Hinweise
von Dritten, die fiir die steuerliche Beurteilung bedeutsam sein kénnen, werden dabei
in die Uberpriifung der tatsachlichen Geschéftsfiihrung einbezogen. Entscheidend ist
immer der jeweilige Einzelfall.
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6.b) Welche Konsequenzen ergeben sich daraus fiir den Erhalt oder die
Riickforderung o6ffentlicher Fordermittel?

7. Priifung geforderter Organisationen

7.a) Inwelchem Umfang wird gepriift, ob geforderte Organisationen poli-
tische Aktivitiaten entfalten, die liber ihre satzungsmaRigen Zwecke
hinausgehen?

7.b) Nach welchen Kriterien und in welchen Zeitabstanden erfolgen sol-
che Priifungen?

7.c) Welche MaRnahmen werden ergriffen, wenn entsprechende Uber-
schreitungen festgestellt werden?

Wegen des Sachzusammenhangs werden die Fragen 6b und 7 a bis 7 c gemeinsam
wie folgt beantwortet.

Die Gewahrung von Zuschissen und Férdermitteln richtet sich — unabhangig von der
steuerlichen Anerkennung einer Kérperschaft (z. B. eines Vereins) als gemeinnutzig —
nach den dafir geltenden Anforderungen des betreffenden Férderprogramms und
hangt von der konkreten Ausgestaltung der jeweiligen Forderrichtlinie ab.

Fir Zuwendungen des Freistaates Bayern gelten die Regelungen der Bayerischen
Haushaltsordnung (BayHO), hier insbesondere die Art. 23 und 44, sowie die ent-
sprechenden Verwaltungsvorschriften zur BayHO (VV-BayHO). Nach den Regelun-
gen der VV Nr. 10ff zu Art. 44 BayHO prift die Bewilligungsbehdrde den zahlen-
mafigen Nachweis der Verwendung sowie den inhaltlichen Nachweis, der in Form
eines Sachberichts durch den Zuwendungsempfanger erfolgt. Nach der Prifung er-
geht ein Schlussbescheid. Wenn die gewahrte Zuwendung nicht oder nicht flir den
mit Zuwendungsbescheid bestimmten Zweck verwendet wurde, wird diese nach den
Regelungen des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), hier ins-
besondere des Art. 49 BayVwVf{G, zurlickgefordert.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal Gberpruft. Die korrekte Zitierweise liegt in
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit kbnnen Internetadressen verkiirzt dargestellt sein.
Die vollstandige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusatzlich ist diese als Fulnote vollstandig dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und
der Ausschusse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsubersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen
zur Verfigung.


http://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente
http://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen

	1.		Vereinsrechtliche Zulässigkeit politischer Kriterien bei Mitgliedschaften
	1.a)	Inwieweit ist es nach Auffassung der Staatsregierung vereinsrechtlich zulässig, die Aufnahme von Mitgliedern von deren politischer Betätigung oder Parteizugehörigkeit abhängig zu machen?
	1.b)	Inwieweit gilt dies gleichermaßen für den Verbleib bestehender Mitglieder in einem Verein?
	1.c)	Welche rechtlichen Grenzen ergeben sich hierbei insbesondere aus dem Grundsatz der Vereinigungsfreiheit?

	2.		Gleichbehandlung und sachliche Rechtfertigung in Vereinen
	2.a)	Welche Anforderungen bestehen aus Sicht der Staatsregierung hinsichtlich der Gleichbehandlung bei Aufnahmeentscheidungen?
	2.b)	Welche Maßstäbe gelten für die sachliche Rechtfertigung von Ausschlussentscheidungen?
	2.c)	Inwieweit unterscheiden sich diese Anforderungen je nach Art und Zweck des Vereins?

	3.		Satzungsrechtliche Anforderungen
	3.a)	Inwieweit müssen Regelungen zur Aufnahme oder zum Ausschluss von Mitgliedern in der Vereinssatzung verankert sein, um rechtlich wirksam zu sein?
	3.b)	Welche Mindestanforderungen bestehen an die Bestimmtheit solcher Satzungsregelungen?
	3.c)	Welche Folgen ergeben sich, wenn entsprechende Regelungen fehlen oder unklar formuliert sind?

	4.		Gemeinnützigkeit und organisationsinterne politische Leitlinien
	4.a)	Inwieweit ist es mit gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben vereinbar, wenn Organisationen Leitlinien zum Umgang mit politischen Parteien entwickeln?
	4.b)	Inwieweit dürfen solche Leitlinien auch konkrete Handlungsvorgaben im Umgang mit politischen Akteuren enthalten?
	4.c)	Welche rechtlichen Unterschiede bestehen zwischen bloßen Empfehlungen und verbindlichen Vorgaben?

	5.		Grenzen politischen Engagements gemeinnütziger Organisationen
	5.a)	Welche Grenzen bestehen für politisches Engagement gemeinnütziger Organisationen im Hinblick auf parteipolitische Neutralität?
	5.b)	Inwieweit ist eine punktuelle politische Positionierung zu Sachthemen zulässig?
	5.c)	Welche Kriterien werden zur Abgrenzung zwischen zulässiger politischer Bildung und unzulässiger Parteiergreifung herangezogen?

	6.		Auswirkungen auf Gemeinnützigkeit und Förderung
	6.a)	Welche Auswirkungen kann eine Überschreitung der zulässigen politischen Betätigung auf die Anerkennung der Gemeinnützigkeit haben?
	6.c)	Welche Behörden sind für entsprechende Prüfungen und Entscheidungen zuständig?
	6.b)	Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den Erhalt oder die Rückforderung öffentlicher Fördermittel?

	7.		Prüfung geförderter Organisationen
	7.a)	In welchem Umfang wird geprüft, ob geförderte Organisationen politische Aktivitäten entfalten, die über ihre satzungsmäßigen Zwecke hinausgehen?
	7.b)	Nach welchen Kriterien und in welchen Zeitabständen erfolgen solche Prüfungen?
	7.c)	Welche Maßnahmen werden ergriffen, wenn entsprechende Überschreitungen festgestellt werden?

	Hinweise des Landtagsamts

